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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/21537 

zur Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes und des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ländner, Tobias Reiß, Hol-
ger Dremel u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Wolfgang Hauber u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/29057 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ver-
fassungsschutzgesetzes und des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(Drs. 18/21537) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ländner, Tobias Reiß, Hol-
ger Dremel u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Wolfgang Hauber u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/29650 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ver-
fassungsschutzgesetzes und des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(Drs. 18/21537) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Vor Nr. 1 wird folgende Nr. 1 eingefügt: 

‚1. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Das Landesamt nimmt zum Schutz 

1. der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestan-
des und der Sicherheit des Bundes, der Länder sowie überstaat-
licher und internationaler Organisationen, denen Deutschland 
angehört, 

2. auswärtiger Belange der Bundesrepublik Deutschland vor einer 
Gefährdung durch Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen sowie 
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3. des Gedankens der Völkerverständigung, insbesondere des 
friedlichen Zusammenlebens der Völker, 

(Verfassungsschutzgüter) die in § 3 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes (BVerfSchG) bezeichneten Aufgaben wahr.“ 

b) In Satz 2 werden die Wörter „ferner zum Schutz der verfassungs-
mäßigen Ordnung“ durch die Wörter „hierzu ferner“ ersetzt.‘ 

b) Die bisherige Nr. 1 wird Nr. 2 und wie folgt gefasst: 

‚2. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Satznummerierung „1“ und die Wörter 
„Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2“ gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Nach Abs. 1 werden die folgenden Abs. 2 und 3 eingefügt: 

„(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. beobachtungsbedürftig Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 
und 4 BVerfSchG; 

2. erheblich beobachtungsbedürftig  

a) Bestrebungen und Tätigkeiten der Organisierten Kriminali-
tät im Sinne des Abs. 4, 

b) Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 BVerfSchG oder 

c) Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 BVerfSchG, 
die  

aa) nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Mitglieder 
den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sich kämpfe-
risch-aggressiv gegen die Verfassungsschutzgüter rich-
ten, 

bb) ihre Existenz, Organisation, Ziele oder Tätigkeit in er-
heblichem Maße zu verschleiern suchen, 

cc) in erheblichem Maße oder in besonders wirkungsvoller 
Art Propaganda betreiben oder 

dd) systematisch Fehlinformationen verbreiten oder Ein-
schüchterung betreiben, um die öffentliche politische 
Willensbildung zu beeinträchtigen oder den öffentlichen 
Frieden zu stören; 

3. gesteigert beobachtungsbedürftig Bestrebungen und Tätigkei-
ten nach Nr. 2, die  

a) mit der Bereitschaft zur Begehung schwerer Straftaten im 
Sinne des Abs. 3 Nr. 1 einhergehen oder 

b) nach Größe und gesellschaftlichem Einfluss, insbesondere 
auf Grund des Gesamtbilds von Mitglieder- und Unterstüt-
zerzahl, Organisationsstruktur, Mobilisierungsgrad, Aktions-
fähigkeit und Finanzkraft, geeignet sind, ein Verfassungs-
schutzgut zu beeinträchtigen. 

(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. schwere Straftaten solche, die 

a) gerichtet sind gegen 

aa) ein Verfassungsschutzgut, 

bb) Leib, Leben oder Freiheit von Personen, 

cc) Sachen, deren Erhaltung im besonderen öffentlichen Inte-
resse liegt, 
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b) im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer beobachtungs-
bedürftigen Bestrebung oder in Ausübung einer beobachtungs-
bedürftigen Tätigkeit begangen werden und 

c) mit einer Höchststrafe von mindestens drei Jahren Freiheits-
strafe bedroht sind; 

2. besonders schwere Straftaten solche, die gegen ein in Nr. 1 
Buchst. a genanntes Rechtsgut gerichtet sind, und  

a) mit einer Höchststrafe von mindestens zehn Jahren Freiheits-
strafe bedroht sind oder 

b) mit einer Höchststrafe von mindestens fünf Jahren Freiheits-
strafe bedroht sind und im Zusammenhang mit der Beteiligung 
an einer beobachtungsbedürftigen Bestrebung oder in Aus-
übung einer beobachtungsbedürftigen Tätigkeit begangen wer-
den.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4.‘ 

c) Nach Nr. 2 werden die folgenden Nrn. 3 bis 5 eingefügt: 

‚3. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird aufgehoben. 

bb) Satz 3 wird Satz 2. 

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Personenbezogene Daten Minderjähriger sind zu kennzeich-
nen und gegen unberechtigten Zugriff besonders zu sichern.“ 

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Das Landesamt darf personenbezogene Daten über den An-
lass und Zweck hinaus, zu dem sie erhoben wurden, für die in 
Abs. 1 Satz 1 genannten Zwecke weiterverarbeiten, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass die Daten als konkre-
ter Ansatz hierfür geeignet sind.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

4. Nach Art. 5 wird folgender Art. 5a eingefügt: 

„Art. 5a 
Beobachtung 

(1) Voraussetzung für die Sammlung und Auswertung von Informa-
tionen ist, dass tatsächliche Anhaltspunkte für beobachtungsbedürftige 
Bestrebungen oder Tätigkeiten nach Art. 4 Abs. 2 vorliegen. 

(2) Das Landesamt darf zur Erforschung, ob die Voraussetzungen 
des Abs. 1 vorliegen, nur Informationen einschließlich personenbezo-
gener Daten aus allgemein zugänglichen Quellen verarbeiten. 

(3) 1Die Beobachtung ist zu beenden, wenn ihre Dauer zur Einstu-
fung der Beobachtungsbedürftigkeit nach Art. 4 Abs. 2 und dem Ge-
wicht der hierfür gesammelten Informationen außer Verhältnis steht. 
2Sie ist in der Regel spätestens zu beenden, wenn binnen fünf Jahren 
keine weiteren tatsächlichen Anhaltspunkte hinzugetreten sind. 3Die 
Einstufung der Beobachtungsbedürftigkeit nach Art. 4 Abs. 2 ist vor je-
dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel unter Berücksichtigung der 
Dauer der Beobachtung und des Gewichts der dabei gewonnenen In-
formationen zu überprüfen.“ 

5. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „soweit“ die Wörter „dies 
zur Aufklärung einer beobachtungsbedürftigen Bestrebung oder 
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Tätigkeit erforderlich ist und“ eingefügt und die Wörter „ihren Ein-
satz“ durch die Wörter „die Anwendung“ ersetzt. 

b) Folgender Abs. 3 wird angefügt: 

„(3) Ein nachrichtendienstliches Mittel darf sich nur gezielt ge-
gen eine bestimmte Person richten, wenn auf Grund tatsächlicher 
Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sie 

1. an der Bestrebung oder Tätigkeit beteiligt ist oder 

2. mit einer Person nach Nr. 1 in Kontakt steht und 

a) von der Bestrebung oder Tätigkeit Kenntnis hat oder 

b) die Person nach Nr. 1 sich ihrer zur Förderung der Bestre-
bung oder Tätigkeit bedient 

und eine Maßnahme gegen die Person nach Nr. 1 allein nicht zur 
Erforschung des Sachverhalts ausreicht.“‘ 

d) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 6 und wie folgt gefasst: 

‚6. Art. 8a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „Gefährdung“ die Wörter „von 
Leib und Leben“ eingefügt. 

b) In Satz 4 werden das Wort „dürfen“ durch das Wort „sind“ und die 
Wörter „nicht verarbeitet werden“ durch die Wörter „unverzüglich 
zu löschen“ ersetzt. 

c) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„5In Zweifelsfällen sind sie unverzüglich zur richterlichen Entschei-
dung über die Verwertbarkeit vorzulegen.“ 

d) Folgender Satz 6 wird angefügt: 

„6Eine Fortsetzung der Maßnahme in Fällen des Satzes 2 und die 
Löschung der Erkenntnisse nach Satz 4 sind nach Maßgabe von 
Art. 7 aktenkundig zu machen.“‘ 

e) Nach Nr. 6 werden die folgenden Nrn. 7 bis 11 eingefügt: 

‚7. Art. 8b wird wie folgt gefasst: 

„Art. 8b 

Mitteilung an Betroffene 

(1) 1Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel teilt das Landes-
amt nach Beendigung den Betroffenen mit, soweit dies in den Art. 9 bis 
19a bestimmt ist. 2Wurden personenbezogene Daten, die durch die 
Maßnahme gewonnen wurden, an eine andere Stelle übermittelt, er-
folgt die Mitteilung im Benehmen mit der Stelle, an die die Übermittlung 
erfolgt ist. 

(2) Die Mitteilung unterbleibt, wenn  

1. überwiegende schutzwürdige Interessen eines anderen Betroffe-
nen entgegenstehen, 

2. die Betroffenheit einer Person, gegen die sich die Maßnahme nicht 
gerichtet hat, unerheblich und anzunehmen ist, dass kein Interesse 
an einer Mitteilung besteht oder 

3. die Identität oder der Aufenthaltsort des Betroffenen nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand zu ermitteln ist. 

(3) 1Die Mitteilung ist zurückzustellen, solange eine Gefährdung zu 
besorgen ist für 

1. den Zweck der Maßnahme, 

2. ein Verfassungsschutzgut, 

3. Leib, Leben, Freiheit einer Person oder  
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4. Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen 
Interesse geboten ist. 

2Die Mitteilung unterbleibt, wenn frühestens fünf Jahre nach Beendi-
gung der Maßnahme festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für 
die Mitteilung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in 
Zukunft nicht eintreten werden, eine weitere Verwendung der Daten 
gegen den Betroffenen ausgeschlossen ist und die Daten gelöscht 
werden. 3Über die Dauer einer Zurückstellung nach Satz 1 über ein 
Jahr nach Beendigung der Maßnahme hinaus und über das Unterblei-
ben nach Satz 2 wird nach dem Verfahren entschieden, das für die An-
ordnung der Maßnahme galt.“ 

8. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte vorliegen für eine dringende“ durch die 
Wörter „zur Abwehr einer dringenden“ ersetzt. 

bbb) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. ein Verfassungsschutzgut,“. 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn die Erforschung des 
Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre und geeignete polizeiliche Hilfe für das be-
drohte Rechtsgut ansonsten nicht rechtzeitig erlangt werden 
kann.“ 

cc) Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt: 

„4Die erhobenen Daten dürfen über den Anlass und Zweck hin-
aus, zu dem sie erhoben wurden, nur zur Abwehr einer Gefahr 
im Sinne des Satzes 1 oder zur Verfolgung einer Straftat, auf 
Grund derer eine entsprechende Maßnahme nach § 100c in 
Verbindung mit § 100b der Strafprozeßordnung in der am 1. 
Januar 2023 geltenden Fassung angeordnet werden könnte, 
weiterverarbeitet werden. 5Daten, die durch Herstellung von 
Lichtbildern oder Bildaufzeichnungen erlangt wurden, dürfen 
nicht zu Strafverfolgungszwecken weiterverarbeitet werden.“ 

b) Folgender Abs. 3 wird angefügt: 

„(3) 1Die Voraussetzungen des Art. 8a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lie-
gen insbesondere vor, wenn zu privaten Wohnzwecken genutzte 
Räumlichkeiten betroffen sind, in denen sich die Zielperson allein 
oder ausschließlich mit Personen des besonderen persönlichen 
Vertrauens aufhält, es sei denn, tatsächliche Anhaltspunkte recht-
fertigen die Annahme, dass  

1. den Gesprächen insgesamt ein höchstvertraulicher Charakter 
fehlen wird oder 

2. die Gespräche einen unmittelbaren Bezug zur dringenden Ge-
fahr im Sinne von Abs. 1 Satz 1 haben werden. 

2In solchen Räumen ist eine ausschließlich automatische Aufzeich-
nung nur unter den Voraussetzungen des Art. 8a Abs. 1 Satz 3 zu-
lässig.“ 

9. Art. 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach Maßgabe des Art. 9 
Abs. 1“ werden durch die Wörter „zur Abwehr einer konkretisierten Ge-
fahr für ein in Art. 9 Abs. 1 Satz 1 genanntes Rechtsgut“ ersetzt. 
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b) Die folgenden Sätze 2 und 3 werden angefügt: 

„2Art. 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 3Die erhobenen Daten 
dürfen über den Anlass und Zweck hinaus, zu dem sie erhoben wur-
den, nur zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des Satzes 1 oder zur Ver-
folgung einer Straftat, auf Grund derer eine entsprechende Maßnahme 
nach § 100b der Strafprozessordnung in der am 1. Januar 2023 gel-
tenden Fassung angeordnet werden könnte, weiterverarbeitet werden.“ 

10. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„3Die erhobenen personenbezogenen Daten sind unverzüglich zur 
richterlichen Entscheidung über die Verwertbarkeit vorzulegen, so-
weit sie nicht unmittelbar nach der Erhebung ohne inhaltliche 
Kenntnisnahme gelöscht wurden.“ 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und wie folgt gefasst: 

„4Für die Pflicht des Landesamts zur Prüfung, Kennzeichnung und 
Löschung ist § 4 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3 des Arti-
kel 10-Gesetzes (G 10) und für die Durchführung § 11 Abs. 1 und 
2 G 10 entsprechend anzuwenden; für den Verzicht auf die Kenn-
zeichnung bei der Übermittlung gilt Abs. 1 entsprechend.“ 

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und wie folgt gefasst: 

„5Die Maßnahme ist den Betroffenen nach Art. 8b mitzuteilen.“ 

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) 1Dient der Zugriff auf ein informationstechnisches System nach 
Art. 10 ausschließlich der Aufklärung eines gegenwärtigen elektroni-
schen Angriffs, bei dem hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass er durch, im Auftrag oder zur Unterstützung einer frem-
den Macht durchgeführt wird, bedarf es abweichend von Abs. 2 Satz 3 
keiner richterlichen Entscheidung über die Verwertbarkeit, sofern die 
Weiterverarbeitung der Daten darauf beschränkt bleibt, 

1. Informationen über den Einsatz von Schadprogrammen oder an-
dere Angriffsmethoden zu sammeln und auszuwerten, 

2. Ziele des Angriffs zu informieren. 

2Eine anderweitige Verwendung der erhobenen Daten ist nur nach 
richterlicher Entscheidung zulässig. 3Liegen die Voraussetzungen des 
Satzes 1 oder 2 nicht vor, sind die erhobenen Daten unverzüglich ohne 
inhaltliche Kenntnisnahme unter Aufsicht eines Bediensteten, der die 
Befähigung zum Richteramt hat, zu löschen; § 4 Abs. 1 Satz 3 bis 7 
G 10 ist entsprechend anzuwenden.“ 

11. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und nach den Wörtern „Mittel zur“ 
wird das Wort „punktuellen“ eingefügt und die Wörter „ , soweit 
tatsächliche Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Gefahr für 
die von Art. 3 umfassten Schutzgüter vorliegen“ werden durch 
die Wörter „ , soweit dies zur Aufklärung einer beobachtungs-
bedürftigen Bestrebung oder Tätigkeit erforderlich ist“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Eine längerfristige Nachverfolgung der Bewegung im Raum 
ist nur nach Art. 19a zulässig.“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
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„(2) Für Antrag und Anordnung gelten die §§ 9 und 10 Abs. 1 
bis 3 G 10 entsprechend.“‘ 

f) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 12. 

g) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 13 und Buchst. a Doppelbuchst. aa wie folgt 
gefasst: 

‚aa) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst:  

„Soweit dies zur Aufklärung einer beobachtungsbedürftigen Bestre-
bung oder Tätigkeit erforderlich ist, darf das Landesamt Auskunft ein-
holen“.‘  

h) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 14 und wie folgt geändert: 

aa) Dem Buchst. b wird folgender Doppelbuchst. cc angefügt: 

‚cc) Im Satzteil nach Nr. 3 werden die Wörter „tatsächliche Anhalts-
punkte für eine schwerwiegende Gefahr für die von Art. 3 umfass-
ten Schutzgüter vorliegen“ durch die Wörter „dies zur Aufklärung 
einer erheblich beobachtungsbedürftigen Bestrebung oder Tätig-
keit erforderlich ist“ ersetzt.‘ 

bb) Buchst. c wird wie folgt gefasst: 

„c) Abs. 3 wird aufgehoben.“ 

cc) Buchst. d wird wie folgt gefasst: 

‚d) Abs. 4 wird Abs. 3 und wie folgt geändert: 

aa) Dem Wortlaut wird folgender Satz 1 vorangestellt: 

„1Art. 14 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.“ 

bb) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2.‘ 

i) Nach Nr. 14 wird folgende Nr. 15 eingefügt: 

‚15. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satzteil nach Nr. 2 werden die Wörter „tatsächliche An-
haltspunkte für eine schwerwiegende Gefahr für die von Art. 3 um-
fassten Schutzgüter vorliegen“ durch die Wörter „dies zur Aufklä-
rung einer erheblich beobachtungsbedürftigen Bestrebung oder 
Tätigkeit erforderlich ist“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit dies 
zur Aufklärung einer beobachtungsbedürftigen Bestrebung oder 
Tätigkeit erforderlich ist.“ ersetzt. 

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die Angabe „Abs. 3“ er-
setzt.‘ 

j) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 16 und Buchst. b wird wie folgt gefasst: 

‚b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Bei Maßnahmen nach Art. 15 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 1 sind für die 
Prüfung, Kennzeichnung und Löschung § 4 Abs. 1, 2 Satz 1, 2 und 
Abs. 3 G 10 sowie für Antrag, Anordnung und Durchführung die 
§§ 9, 10, 11 Abs. 1 und 2, § 17 Abs. 3, § 18 G 10, Art. 2 des Aus-
führungsgesetzes Art. 10-Gesetz (AGG 10) und, soweit dem Ver-
pflichteten keine Entschädigung nach besonderen Bestimmungen 
zusteht, § 20 G 10 entsprechend anzuwenden.“ 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Die Maßnahme ist den Betroffenen nach Art. 8b mitzuteilen.“‘ 

k) Nach Nr. 16 werden die folgenden Nrn. 17 bis 19 eingefügt: 

‚17. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) Der Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Die folgenden Sätze 2 bis 6 werden angefügt: 

„2Eine Maßnahme, die 

1. über sechs Monate hinaus, 

2. gezielt gegen eine bestimmte Person oder 

3. gezielt in zu privaten Wohnzwecken genutzten Räumlich-
keiten 

durchgeführt werden soll, ist nur zur Aufklärung einer erheblich 
beobachtungsbedürftigen Bestrebung oder Tätigkeit zulässig. 
3Eine Maßnahme im Sinne von Satz 2 Nr. 2, bei der unter Be-
rücksichtigung ihrer voraussichtlichen Dauer und der Umstände 
ihrer Durchführung zu erwarten ist, dass der persönliche Le-
bensbereich in besonderem Maße betroffen wird, ist nur zur Auf-
klärung einer gesteigert beobachtungsbedürftigen Bestrebung 
oder Tätigkeit zulässig. 4Verdeckte Mitarbeiter dürfen unter Ver-
wendung ihrer Legende eine Wohnung mit dem Einverständnis 
des Berechtigten betreten. 5Das Einverständnis darf nicht durch 
ein über die Nutzung der Legende hinausgehendes Vortäu-
schen eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. 6Verdeckte 
Mitarbeiter sorgen während des Einsatzes für die Einhaltung 
des Art. 8a Abs. 1 Satz 2, 4 und 6. 7Intime oder vergleichbar 
engste persönliche Beziehungen zu Zielpersonen sind unzuläs-
sig.“ 

b) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

„(4) 1Über die Anordnung entscheidet in den Fällen des 

1. Abs. 1 Satz 1 die Behördenleitung oder ihre Vertretung in ent-
sprechender Anwendung von § 10 Abs. 2 und 3 Satz 1 G 10, 

2. Abs. 1 Satz 2 und 3 das Gericht, das in längstens jährlichem 
Abstand prüft, ob die Fortsetzung der Maßnahme unter Be-
rücksichtigung ihrer Gesamtdauer und der in dieser Zeit er-
langten Informationen gerechtfertigt ist.  

2Angaben zur Identität der eingesetzten Personen sind geheim zu 
halten und dürfen dem für die Anordnung zuständigen Gericht nur 
offengelegt werden, soweit das Gericht dies verlangt, weil die Anga-
ben für die richterliche Entscheidung unerlässlich sind. 3In den Fäl-
len des Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist die Maßnahme der Zielperson, in den 
Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 dem Wohnungsinhaber gemäß 
Art. 8b mitzuteilen, sobald eine Gefährdung der weiteren Verwend-
barkeit der eingesetzten Person nicht mehr zu besorgen ist.“  

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

18. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Angabe „3“ wird durch die An-
gabe „4“ ersetzt. 

bb) Die folgenden Sätze 2 und 3 werden angefügt: 

„2Der Anordnung darf eine Anwerbungszeit von neun Monaten 
vorausgehen, die der vorherigen Anordnung der zuständigen 
Abteilungsleitung oder ihrer Vertretung bedarf. 3Eine einmalige 
Verlängerung um weitere neun Monate ist mit Zustimmung der 
Behördenleitung oder ihrer Vertretung zulässig, wenn die Eig-
nung der Person noch nicht hinreichend beurteilt werden kann.“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 
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bb) Satz 2 wird Satz 1. 

cc) Satz 3 wird Satz 2 und wie folgt gefasst: 

„2Eine Ausnahme von Satz 1 Nr. 5 ist zulässig, wenn die Verur-
teilung nicht als Täter eines Totschlags (§§ 212, 213 des Straf-
gesetzbuches) oder einer allein mit lebenslanger Haft bedrohten 
Straftat erfolgt ist und der Einsatz zur Aufklärung von Bestrebun-
gen unerlässlich ist, die auf die Begehung von schweren oder 
besonders schweren Straftaten gerichtet sind.“ 

dd) Satz 4 wird Satz 3 und die Angabe „Satz 3“ wird jeweils durch 
die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 

ee) Satz 5 wird Satz 4. 

c) Folgender Abs. 3 wird angefügt: 

„(3) Informationen von Vertrauenspersonen dürfen vom Lan-
desamt nur verarbeitet werden, wenn zuvor ihre Verwertbarkeit 
nach Art. 8a Abs. 1 Satz 4 und 5 geprüft wurde.“ 

19. Art. 19a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird vor dem Wort „Observationen“ das Wort 
„Längerfristige“ eingefügt. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird im Satzteil vor Nr. 1 das Wort „ , insbesondere“ 
durch einen Punkt ersetzt und die Nrn. 1 und 2 sowie der Satz-
teil nach Nr. 2 werden aufgehoben. 

bb) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 und 3 eingefügt: 

„2Eine Durchführung der Maßnahme 

1. an nicht öffentlich zugänglichen Orten oder 

2. unter verdecktem Einsatz technischer Mittel, um 

a) Lichtbilderfolgen, Ton- oder Bildaufzeichnungen in der 
Öffentlichkeit herzustellen oder 

b) die Bewegung im Raum nachzuverfolgen,  

ist nur zur Aufklärung einer erheblich beobachtungsbedürftigen 
Bestrebung oder Tätigkeit zulässig. 3Eine Durchführung der 
Maßnahme 

1. durchgehend länger als eine Woche oder an mehr als 14 
Tagen innerhalb eines Monats oder 

2. unter Einsatz technischer Mittel außerhalb der Öffentlichkeit 

ist nur zur Aufklärung einer gesteigert beobachtungsbedürfti-
gen Bestrebung oder Tätigkeit zulässig.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4. 

dd) Folgender Satz 5 wird angefügt: 

„5Die Vorschriften zum strafbewehrten Mitteilungsverbot nach 
§ 17 Abs. 3 und § 18 G 10 sind entsprechend anzuwenden.“ 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Über die Anordnung entscheidet in den Fällen des  

1. Abs. 1 Satz 1 die Behördenleitung oder ihre Vertretung in 
entsprechender Anwendung von § 10 Abs. 2 und 3 G 10, 

2. Abs. 1 Satz 2 und 3 das Gericht.“ 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 
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„3In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt für die Befristung 
der Anordnung § 10 Abs. 5 G 10 entsprechend. 4In den Fällen 
des Abs. 1 Satz 3 ist die Maßnahme den Betroffenen nach 
Art. 8b mitzuteilen.“‘ 

l) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 20 und in Buchst. c wird die Angabe „Satz 3“ 
durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 

m) Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 21 und wie folgt gefasst: 

‚21. Art. 25 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 25 
Übermittlung personenbezogener Daten durch das Landesamt im In-

land 

(1) Das Landesamt darf personenbezogene Daten an öffentliche 
Stellen übermitteln, wenn dies erforderlich ist zur  

1. Abwehr einer konkretisierten Gefahr für 

a) ein Verfassungsschutzgut, 

b) Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder sexuelle Selbstbestim-
mung einer Person oder  

c) Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im besonde-
ren öffentlichen Interesse geboten ist, 

oder 

2. Verfolgung einer besonders schweren Straftat, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht einer solchen Tat begründen.  

(2) Die Übermittlung an öffentliche Stellen ist ferner zum Schutz ei-
nes in Abs. 1 Nr. 1 genannten Rechtsguts zulässig, wenn dies erfor-
derlich ist zum Zwecke  

1. einer Maßnahme nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Vereinsgesetzes oder 
eines Antrags nach Art. 18 Satz 2 oder Art. 21 Abs. 4 GG, 

2. der Strafvollstreckung, des Straf-, Untersuchungshaft-, Sicherungs-
verwahrungs- und Jugendarrestvollzugs oder der Gnadenverfah-
ren oder  

3. der Erfüllung eigener Aufgaben oder von Aufgaben des Empfän-
gers, sofern eine Verwendung der Daten für Maßnahmen, die un-
mittelbar mit Zwangswirkung vollzogen werden, ausgeschlossen 
ist; die Übermittlung ist insbesondere zulässig 

a) zur Durchführung einer gesetzlich vorgesehenen Eignungs- o-
der Zuverlässigkeitsüberprüfung von Personen, insbesondere 
im Rahmen des Vollzugs des Waffen-, Jagd- und Sprengstoff-
rechts, des Atom- und Luftsicherheitsrechts, des Bewachungs-
gewerberechts, des Aufenthalts- und Staatsangehörigkeits-
rechts, der Sicherheitsüberprüfungsgesetze oder in Ordensan-
gelegenheiten, 

b) für eine andere im besonderen öffentlichen Interesse liegende 
Überprüfung von Personen, insbesondere im Rahmen der  

aa) Überprüfung der Verfassungstreue von Bewerbern und Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes oder 

bb) der Förderung mit Landesmitteln; 

die Herkunft der Daten ist den Betroffenen mitzuteilen, soweit 
diese nicht bereits vorher über die Anfrage informiert wurden und 
die Übermittlung zu einem rechtlichen Nachteil führt, 

c) um Bestrebungen und Tätigkeiten durch Information, Aufklärung 
und Beratung entgegenzuwirken und vorzubeugen (Prävention) 
oder 
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d) zur Erstellung von Lagebildern oder Fallanalysen. 

(3) Im Übrigen ist die Übermittlung an öffentliche Stellen zulässig, 
wenn dies zur Erfüllung eigener Aufgaben oder von Aufgaben des 
Empfängers erforderlich ist und die Daten nicht mit nachrichtendienstli-
chen Mitteln erhoben wurden oder allgemein zugänglich sind.  

(4) An nicht-öffentliche Stellen ist die Übermittlung zum Schutz ei-
nes in Abs. 1 Nr. 1 genannten Rechtsguts zulässig,  

1. wenn dies erforderlich ist 

a) zur Verhütung oder Beseitigung sonstiger erheblicher Nach-
teile für das Gemeinwohl oder 

b) zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Empfängers und 
der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung hat und 

2. das Staatsministerium der Übermittlung zugestimmt hat; die Zu-
stimmung kann auch für eine Mehrzahl von gleichartigen Fällen 
vorweg erteilt werden. 

(5) 1Der Empfänger darf die personenbezogenen Daten ohne Zu-
stimmung des Landesamts nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie 
ihm übermittelt worden sind. 2Der Empfänger ist auf die Verwendungs-
beschränkung hinzuweisen. 3Eine Zweckänderung darf nur mit Zustim-
mung des Landesamts erfolgen. 4Die Zustimmung zur Verwendung für 
Maßnahmen, die unmittelbar mit Zwangswirkung vollzogen werden, 
darf nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 oder 
des Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 vorliegen. 

(6) 1Die Übermittlung ist unter Angabe ihrer Rechtsgrundlage nach 
Maßgabe von Art. 7 aktenkundig zu machen. 2Zur Übermittlung ist 
auch das Staatsministerium befugt. 3Art. 9 Abs. 1 Satz 4 und 5 und 
Art. 10 Abs. 1 Satz 3 bleiben unberührt.“‘ 

n) Nach Nr. 21 werden die folgenden Nrn. 22 bis 26 eingefügt: 

‚22. Nach Art. 25 wird folgender Art. 26 eingefügt: 

„Art. 26 
Übermittlung personenbezogener Daten durch das Landesamt in das 

Ausland 

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an ausländi-
sche öffentliche und nicht-öffentliche Stellen sowie an über- und zwi-
schenstaatliche Stellen gilt Art. 25 entsprechend. 

(2) Die Übermittlung unterbleibt, wenn im Einzelfall 

1. auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland entge-
genstehen oder 

2. ein datenschutzrechtlich angemessener und die elementaren 
Menschenrechte wahrender Umgang mit den Daten beim 
Empfänger nicht hinreichend gesichert ist. 

(3) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die Daten nur mit 
Zustimmung des Landesamts an Dritte übermittelt werden dürfen und 
das Landesamt sich eine Auskunft über die Weiterverarbeitung der Da-
ten vorbehält.“ 

23. Der bisherige Art. 26 wird Art. 27 und Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „von Art. 3 umfassten 
Schutzgüter“ durch das Wort „Verfassungsschutzgüter“ und das 
Wort „Gefahren“ durch das Wort „Bedrohungen“ ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird das Wort „Gefahren“ durch das Wort „Bedrohungen“ 
ersetzt. 
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24. Der bisherige Art. 27 wird Art. 28 und in Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die 
Wörter „auch im Einzelfall besonders schwer wiegenden Straftat im 
Sinne von § 100b Abs. 2 StPO“ durch die Wörter „besonders schweren 
Straftat“ ersetzt. 

25. Nach Art. 28 wird folgendes Kapitel 5 eingefügt: 

„Kapitel 5 
Richterliche Entscheidung 

Art. 29 
Zuständigkeit 

1Zuständig für richterliche Entscheidungen nach diesem Gesetz ist 
das Amtsgericht am Sitz des Landesamts. 2Über Beschwerden ent-
scheidet das in § 120 Abs. 4 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
bezeichnete Gericht. 

Art. 30 
Verfahren 

(1) 1Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Buches 1 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) entsprechend. 
2Eine Anhörung nach § 34 Abs. 1 FamFG unterbleibt. 3Die richterlichen 
Entscheidungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit nicht der Bekanntgabe 
an den Betroffenen. 4Die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. 5Das 
Landesamt ist in entsprechender Anwendung von § 96 StPO nicht zur 
Vorlage von Urkunden oder Akten, zur Übermittlung elektronischer Do-
kumente oder zu Auskünften verpflichtet, wenn das Bekanntwerden 
des Inhalts dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile berei-
ten würde oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem 
Wesen nach geheim gehalten werden müssen. 

(2) Ist eine richterliche Entscheidung nach diesem Gesetz ergan-
gen, so ist die Anfechtungsklage ausgeschlossen. 

(3) 1Entscheidungen des Gerichts und sonstige Unterlagen über 
Maßnahmen, die nach diesem Gesetz der richterlichen Entscheidung 
unterliegen, werden nur beim Landesamt verwahrt. 2Eine Speicherung 
in den Akten des Gerichts ist unzulässig. 

Art. 31 
Unterstützende Datenprüfstelle 

(1) 1Die Entscheidungsverantwortung über die Verwertung erhobe-
ner Daten obliegt allein dem nach Art. 29 zuständigen Gericht. 2Zur 
Vorbereitung der Entscheidung über die Verwertbarkeit erhobener Da-
ten kann sich das Gericht der Unterstützung von Beschäftigten des 
Landesamts bedienen. 3Zu diesem Zweck wird beim Landesamt eine 
eigene Organisationseinheit (Unterstützende Datenprüfstelle) einge-
richtet. 4Sie übt ihre Tätigkeit im Rahmen der Weisungen des Gerichts 
unabhängig und in eigener Verantwortung aus. 

(2) 1Die Unterstützende Datenprüfstelle wird von einem Beamten 
des Landesamts geleitet, der die Voraussetzungen für den Einstieg in 
die dritte Qualifikationsebene erfüllt und durch einschlägige Berufser-
fahrung über die erforderlichen rechtlichen Kenntnisse im Verfas-
sungsschutzrecht verfügt. 2Die Leitung untersteht der Dienstaufsicht 
durch das Staatsministerium; Abs. 1 Satz 4 bleibt unberührt. 3Sie wird 
für die Dauer von fünf Jahren durch das Staatsministerium bestellt, das 
das Parlamentarische Kontrollgremium unterrichtet. 4Die Wiederbestel-
lung ist zulässig. 5Die Bestellung kann ohne die schriftliche Zustim-
mung des Beschäftigten nur widerrufen werden, wenn eine entspre-
chende Anwendung der Vorschriften des Deutschen Richtergesetzes 
über die Versetzung oder die Amtsenthebung von Richtern auf Le-
benszeit dies zulässt. 
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(3) 1Die Leitung der Unterstützenden Datenprüfstelle kann sich mit 
Zustimmung der Behördenleitung im Einzelfall der Unterstützung von 
Beschäftigten des Landesamts bedienen. 2Diese sind in ihrer Tätigkeit 
im Sinne des Abs. 1 nur an die Weisungen der Leitung gebunden. 

(4) 1Die Leitung und die von ihr nach Abs. 2 herangezogenen Be-
schäftigten nehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Unterstützende 
Datenprüfstelle keine darüber hinausgehenden Aufgaben wahr. 2Sie 
sind hinsichtlich der ihnen bekannt gewordenen Umstände auch ihrer 
Dienststelle gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. 3Art. 19 
Abs. 5 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) gilt entspre-
chend.“ 

26. Der bisherige Art. 28 wird Art. 32 und in Abs. 2 Halbsatz 2 werden die 
Wörter „des Bayerischen Datenschutzgesetzes“ durch die Angabe 
„BayDSG“ ersetzt.‘ 

o) Die bisherige Nr. 9 wird Nr. 27 und wird wie folgt gefasst: 

‚27. Der bisherige Art. 29 wird Art. 33 und wie folgt gefasst: 

„Art. 33 
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte der Ver-
sammlungsfreiheit, auf Unverletzlichkeit der Wohnung und das Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 8 Abs. 1, Art. 10 und 13 GG, 
Art. 106 Abs. 3, Art. 112 und 113 der Verfassung) eingeschränkt wer-
den.“‘ 

p) Folgende Nr. 28 wird angefügt: 

„28. Der bisherige Art. 30 wird Art. 34.“ 

2. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt: 

‚§ 2 

Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 

Art. 60 Abs. 3 des Polizeiaufgabengesetzes (PAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. September 1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Für Daten aus dem Einsatz technischer Mittel zur Überwachung von 
Wohnungen gilt dies nur bei Vorliegen einer dringenden Gefahr.“‘ 

3. Die bisherigen §§ 2 und 3 werden die §§ 3 und 4. 

 

Berichterstatter zu 1, 2: Holger Dremel 
Mitberichterstatter zu 1, 2: Horst Arnold 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federführend zugewiesen.  
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag Drs. 18/29057 in seiner 69. Sitzung am 24. Mai 2023 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
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 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29057 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/29057 und 
Drs. 18/29650 in seiner 102. Sitzung am 6. Juli 2023 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  
mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nach der neuen Nr. 4 wird folgende Nr. 4a eingefügt:  

‚4a. In Art. 7 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Art. 28 Abs. 2“ durch die An-
gabe „Art. 32 Abs. 2“ ersetzt.‘ 

b) Nach der neuen Nr. 19 wird folgende Nr. 19a eingefügt:  

‚19a. In Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c werden die Wörter „Art. 25 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2“ durch die Angabe „Art. 26 Abs. 1“ ersetzt.‘  

2. Im neuen § 4 wird als Datum des Inkrafttretens der „1. August 2023“ einge-
fügt.  

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29057 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/29650 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
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 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des end-
beratenden Ausschusses seine Erledigung gefunden. 

Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 

 


